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und '2. Mitunterzeichnenden 

Der Stadtrat wird beauftragt, eine Weisung vorzulegen, welche die Arbeitsstunden bei einem 
Vollzeitpensum von Assistenzärztinnen in allen städtischen Gesundheitsorganisationen bei 
gleichem Lohn auf maximal 42 h pro Woche festsetzt. Zusätzlich sind mindestens vier 
strukturierte Weiterbildungsstunden pro Woche zu garantieren. Die Arbeitsstunden und 
Weiterbildungsstunden sollen in verschiedenen Arbeitszeit-Konten abgerechnet werden. 

Begründung: 

Für viele Menschen ist der Arztberuf ein Traumjob. Allerdings können Überarbeitung, Stress, 
lange Arbeitstage und letztendlich Burnout dazu führen, dass immer mehr Ärztinnen 
unzufrieden sind und den Beruf aufgeben. Eine Umfrage der NZZ unter rund 4.500 
Assistenzärztinnen ergab, dass 39% von ihnen 11 oder mehr Stunden pro Tag arbeiten, 80% 
deswegen schon Fehler gemacht haben und 56% Angst vor Burnout haben. Diese Zahlen sind 
alarmierend und zeigen, dass dringend Massnahmen zur Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen ergriffen werden müssen. Obwohl in letzter Zeit viel für die Verbesserung 
der Arbeitsbedingungen in der Pflege getan wurde, was die Situation in den Spitälern 
verbessert hat, ist noch viel Arbeit zu leisten, um die Arbeitsbedingungen für 
Assistenzärztinnen zu verbessern. Eine Möglichkeit zur Entlastung könnte die Verkürzung der 
Arbeitszeit sein, aber auch der Einsatz von klinischen Fachspezialist:innen und 
Sozialdienstmitarbeitenden könnte dazu beitragen, die medizinische und bürokratische 
Arbeitsbelastung der Assistenzärztinnen zu verringern. 

Diese Motion entspricht einem notwendigen ersten Schritt in Richtung einer Reduktion der 
grossen Arbeitszeitbelastung im Gesundheitswesen. 

Umfrage mit Assistenzärzten: Burnouts und Bürokratie im Spital (nzz.ch) 
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